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A
ODaten dürfen elektronisch an das Nutzerkonto übermittelt werden, wenn der

Nutzer zuvor in die Übermittlung eingewilligt hat.
(7)1) Die in Absatz 3 aufgeführten Daten dürfen nur für die in Absatz 6

genannten Zwecke verarbeitet werden, es sei denn, eine Rechtsvorschrift sieht
eine andere Verarbeitung ausdrücklich vor.

§ 139d2) Verordnungsermächtigung. Die Bundesregierung bestimmt
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates:
1. organisatorische und technische Maßnahmen zur Wahrung des Steuer-

geheimnisses, insbesondere zur Verhinderung eines unbefugten Zugangs zu
Daten, die durch § 30 geschützt sind,

2. Richtlinien zur Vergabe der Identifikationsnummer nach § 139b und der
Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c,

3. Fristen, nach deren Ablauf die nach §§ 139b und 139c gespeicherten Daten
zu löschen sind, sowie

4.3) die Form und das Verfahren der Datenübermittlungen nach § 139b Abs. 6
bis 9.

Zweiter Abschnitt. Mitwirkungspflichten
1. Unterabschnitt. Führung von Büchern und Aufzeichnungen

§ 140 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen Ge-
setzen. Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Auf-
zeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat
die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die
Besteuerung zu erfüllen.

§ 141 Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger. (1)4) 1 Ge-
werbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte, die nach den Feststel-
lungen der Finanzbehörde für den einzelnen Betrieb
1.5) einen Gesamtumsatz im Sinne des § 19 Absatz 3 Satz 1 des Umsatz-

steuergesetzes6) von mehr als 600 000 Euro im Kalenderjahr oder
2. (weggefallen)
3.7) selbstbewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit einem Wirtschafts-

wert (§ 46 des Bewertungsgesetzes8)) von mehr als 25 000 Euro oder
4.9) einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 60 000 Euro im Wirt-

schaftsjahr oder

1) § 139c Abs. 7 neu gef. mWv 25.5.2018 durch G v. 17.7.2017 (BGBl. I S. 2541).
2) 3. Unterabschnitt (§§ 139a bis 139d) eingef. durch G v. 15.12.2003 (BGBl. I S. 2645); zur

Anwendung siehe Art. 97 § 5 EGAO (Nr. 4).
3) § 139d Nr. 4 geänd. durch G v. 13.12.2006 (BGBl. I S. 2878).
4) § 141 Abs. 1 Satz 2 geänd. durch G v. 25.5.2009 (BGBl. I S. 1102); Satz 4 aufgeh. mWv 30.6.

2013 durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809); Satz 3 aufgeh. mWv 1.1.2025 durch G v. 26.11.2019
(BGBl. I S. 1794).

5) § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 neu gef. mWv 9.6.2021 durch G v. 2.6.2021 (BGBl. I S. 1259).
6) Nr. 23.
7) § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 aufgeh. mWv 1.1.2025 durch G v. 26.11.2019 (BGBl. I S. 1794).
8) Nr. 3.
9) § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 geänd. durch G v. 31.7.2003 (BGBl. I S. 1550); geänd. durch G v. 7.9.

2007 (BGBl. I S. 2246); zur Anwendung siehe Art. 97 § 19 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 EGAO (Nr. 4);

Abgabenordnung §§ 139d–141 AO 1
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A
O 5.1) einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 60 000 Euro im

Kalenderjahr
gehabt haben, sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bücher zu führen
und auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu machen, wenn sich
eine Buchführungspflicht nicht aus § 140 ergibt. 2 Die §§ 238, 240, 241, 242
Abs. 1 und die §§ 243 bis 256 des Handelsgesetzbuchs2) gelten sinngemäß,
sofern sich nicht aus den Steuergesetzen etwas anderes ergibt. 3Bei der Anwen-
dung der Nummer 3 ist der Wirtschaftswert aller vom Land- und Forstwirt selbstbewirt-
schafteten Flächen maßgebend, unabhängig davon, ob sie in seinem Eigentum stehen
oder nicht.

(2) 1 Die Verpflichtung nach Absatz 1 ist vom Beginn des Wirtschaftsjahrs an
zu erfüllen, das auf die Bekanntgabe der Mitteilung folgt, durch die die
Finanzbehörde auf den Beginn dieser Verpflichtung hingewiesen hat. 2 Die
Verpflichtung endet mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahrs, das auf das Wirt-
schaftsjahr folgt, in dem die Finanzbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen.

(3) 1 Die Buchführungspflicht geht auf denjenigen über, der den Betrieb im
Ganzen zur Bewirtschaftung als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter über-
nimmt. 2 Ein Hinweis nach Absatz 2 auf den Beginn der Buchführungspflicht
ist nicht erforderlich.

(4)3) (aufgehoben)

§ 1424) Ergänzende Vorschriften für Land- und Forstwirte. 1 Land- und
Forstwirte, die nach § 141 Abs. 1 Nr. 1, 3 [ab 1.1.2025: Absatz 1 Nummer 1]
oder 5 zur Buchführung verpflichtet sind, haben neben den jährlichen Be-
standsaufnahmen und den jährlichen Abschlüssen ein Anbauverzeichnis zu
führen. 2 In dem Anbauverzeichnis ist nachzuweisen, mit welchen Fruchtarten
die selbstbewirtschafteten Flächen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bestellt wa-
ren.

§ 143 Aufzeichnung des Wareneingangs. (1) Gewerbliche Unternehmer
müssen den Wareneingang gesondert aufzeichnen.

(2) 1 Aufzuzeichnen sind alle Waren einschließlich der Rohstoffe, unfertigen
Erzeugnisse, Hilfsstoffe und Zutaten, die der Unternehmer im Rahmen seines
Gewerbebetriebs zur Weiterveräußerung oder zum Verbrauch entgeltlich oder
unentgeltlich, für eigene oder für fremde Rechnung, erwirbt; dies gilt auch
dann, wenn die Waren vor der Weiterveräußerung oder dem Verbrauch be-
oder verarbeitet werden sollen. 2 Waren, die nach Art des Betriebs üblicher-
weise für den Betrieb zur Weiterveräußerung oder zum Verbrauch erworben

(Fortsetzung der Anm. von voriger Seite)
geänd. durch G v. 28.7.2015 (BGBl. I S. 1400); zur Anwendung siehe Art. 97 § 19 Abs. 3 Satz 3 und
Abs. 9 EGAO (Nr. 4).

1) § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 geänd. durch G v. 31.7.2003 (BGBl. I S. 1550); geänd. durch G v. 7.9.
2007 (BGBl. I S. 2246); zur Anwendung siehe Art. 97 § 19 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 7 EGAO (Nr. 4);
geänd. durch G v. 28.7.2015 (BGBl. I S. 1400); zur Anwendung siehe Art. 97 § 19 Abs. 4 Satz 3 und
Abs. 9 EGAO (Nr. 4).

2) Nr. 34.
3) § 141 Abs. 4 aufgeh. mWv 18.12.2019 durch G v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451); zur Anwendung

siehe Art. 97 § 1 Abs. 13 EGAO (Nr. 4).
4) § 142 Satz 1 geänd. mWv 1.1.2025 durch G v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2730).

1 AO §§ 142, 143 Abgabenordnung
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A
Owerden, sind auch dann aufzuzeichnen, wenn sie für betriebsfremde Zwecke

verwendet werden.
(3) Die Aufzeichnungen müssen die folgenden Angaben enthalten:

1. den Tag des Wareneingangs oder das Datum der Rechnung,
2. den Namen oder die Firma und die Anschrift des Lieferers,
3. die handelsübliche Bezeichnung der Ware,
4. den Preis der Ware,
5. einen Hinweis auf den Beleg.

§ 144 Aufzeichnung des Warenausgangs. (1) Gewerbliche Unternehmer,
die nach der Art ihres Geschäftsbetriebs Waren regelmäßig an andere gewerb-
liche Unternehmer zur Weiterveräußerung oder zum Verbrauch als Hilfsstoffe
liefern, müssen den erkennbar für diese Zwecke bestimmten Warenausgang
gesondert aufzeichnen.

(2) 1 Aufzuzeichnen sind auch alle Waren, die der Unternehmer
1. auf Rechnung (auf Ziel, Kredit, Abrechnung oder Gegenrechnung), durch

Tausch oder unentgeltlich liefert, oder
2. gegen Barzahlung liefert, wenn die Ware wegen der abgenommenen Menge

zu einem Preis veräußert wird, der niedriger ist als der übliche Preis für
Verbraucher.

2 Dies gilt nicht, wenn die Ware erkennbar nicht zur gewerblichen Weiterver-
wendung bestimmt ist.

(3) Die Aufzeichnungen müssen die folgenden Angaben enthalten:
1. den Tag des Warenausgangs oder das Datum der Rechnung,
2. den Namen oder die Firma und die Anschrift des Abnehmers,
3. die handelsübliche Bezeichnung der Ware,
4. den Preis der Ware,
5. einen Hinweis auf den Beleg.

(4)1) 1 Der Unternehmer muss über jeden Ausgang der in den Absätzen 1
und 2 genannten Waren einen Beleg erteilen, der die in Absatz 3 bezeichneten
Angaben sowie seinen Namen oder die Firma und seine Anschrift enthält.
2 Dies gilt insoweit nicht, als nach § 14 Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes durch
die dort bezeichneten Leistungsempfänger eine Gutschrift erteilt wird oder auf
Grund des § 14 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes Erleichterungen gewährt
werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Land- und Forstwirte, die nach § 141
buchführungspflichtig sind.

§ 145 Allgemeine Anforderungen an Buchführung und Aufzeichnun-
gen. (1) 1 Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachver-
ständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Ge-
schäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. 2 Die
Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen
lassen.

1) § 144 Abs. 4 Satz 2 neu gef. durch G v. 15.12.2003 (BGBl. I S. 2645); Satz 2 geänd. mWv 18.12.
2019 durch G v. 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451).

Abgabenordnung §§ 144, 145 AO 1
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A
O (2) Aufzeichnungen sind so vorzunehmen, dass der Zweck, den sie für die

Besteuerung erfüllen sollen, erreicht wird.

§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeich-
nungen. (1)1) 1 Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen
sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 2 Kas-
seneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten. 3 Die Pflicht zur
Einzelaufzeichnung nach Satz 1 besteht aus Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf
von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung
nicht. 4 Das gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige ein elektronisches Aufzeich-
nungssystem im Sinne des § 146a verwendet.

(2) 1 Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes zu führen und aufzubewahren. 2 Dies gilt nicht, soweit
für Betriebstätten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes nach dorti-
gem Recht eine Verpflichtung besteht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen,
und diese Verpflichtung erfüllt wird. 3 In diesem Fall sowie bei Organgesell-
schaften außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes müssen die Ergebnisse
der dortigen Buchführung in die Buchführung des hiesigen Unternehmens
übernommen werden, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.
4 Dabei sind die erforderlichen Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschrif-
ten im Geltungsbereich dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu ma-
chen.

(2a)2) 1 Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann der Steuerpflichtige elektro-
nische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen oder
Teile davon in einem anderen Mitgliedstaat oder in mehreren Mitgliedstaaten
der Europäischen Union führen und aufbewahren. 2 Macht der Steuerpflichtige
von dieser Befugnis Gebrauch, hat er sicherzustellen, dass der Datenzugriff
nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3
des Umsatzsteuergesetzes3) in vollem Umfang möglich ist.

(2b)4) 1 Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Finanzbehörde
auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen,
dass elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeich-
nungen oder Teile davon in einem Drittstaat oder in mehreren Drittstaaten
geführt und aufbewahrt werden können. 2 Voraussetzung ist, dass
1.5) der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den Standort oder die

Standorte des Datenverarbeitungssystems oder bei Beauftragung eines Drit-
ten dessen Namen und Anschrift mitteilt,

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 bis 147 und 200
Absatz 1 und 2 ergebenden Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist,

1) § 146 Abs. 1 neu gef. mWv 29.12.2016 durch G v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3152).
2) § 146 Abs. 2a eingef. mWv 29.12.2020 durch G v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096); Satz 1 geänd.

mWv 1.1.2023 durch G v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2730); zur Anwendung siehe Art. 97 § 37 Abs. 1
EGAO (Nr. 4).

3) Nr. 23.
4) § 146 früherer Abs. 2a neu gef. mWv 14.12.2010 durch G v. 8.12.2010 (BGBl. I S. 1768); bish.

Abs. 2a wird Abs. 2b und Satz 1 geänd. mWv 29.12.2020 durch G v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096);
Sätze 1 und 3 geänd. mWv 1.1.2023 durch G v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2730); zur Anwendung siehe
Art. 97 § 37 Abs. 1 EGAO (Nr. 4).

5) § 146 Abs. 2b Satz 2 Nr. 1 geänd. mWv 1.1.2023 durch G v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2730); zur
Anwendung siehe Art. 97 § 37 Abs. 1 EGAO (Nr. 4).

1 AO § 146 Abgabenordnung
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A
O3.1) der Datenzugriff nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b

Absatz 2 Satz 2 und 3 des Umsatzsteuergesetzes in vollem Umfang möglich
ist und

4. die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird.
3 Werden der Finanzbehörde Umstände bekannt, die zu einer Beeinträchtigung
der Besteuerung führen, hat sie die Bewilligung zu widerrufen und die unver-
zügliche Rückverlagerung der elektronischen Bücher und sonstigen erforderli-
chen elektronischen Aufzeichnungen in einen oder mehrere Mitgliedstaaten
der Europäischen Union zu verlangen. 4 Eine Änderung der unter Satz 2
Nummer 1 benannten Umstände ist der zuständigen Finanzbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen.

(2c)2) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung
seiner elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten nach Absatz 2b Satz 4,
zur Einräumung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6, zur Erteilung von Aus-
künften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im
Rahmen einer Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach
Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde [ab 1.1.2025: Absatz 6] nicht nach
oder hat er seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen
Finanzbehörde in einen Drittstaat oder mehrere Drittstaaten verlagert, kann ein
Verzögerungsgeld von 2500 Euro bis 250 000 Euro festgesetzt werden.

(3) 1 Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in
einer lebenden Sprache vorzunehmen. 2 Wird eine andere als die deutsche
Sprache verwendet, so kann die Finanzbehörde Übersetzungen verlangen.
3 Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muss
im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen.

(4) 1 Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise ver-
ändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 2 Auch
solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffen-
heit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind.

(5)3) 1 Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können
auch in der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern
geführt werden, soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des dabei
angewandten Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
sprechen; bei Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzuneh-
men sind, bestimmt sich die Zulässigkeit des angewendeten Verfahrens nach
dem Zweck, den die Aufzeichnungen für die Besteuerung erfüllen sollen. 2 Bei
der Führung der Bücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf
Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass während der Dauer der
Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und unverzüglich lesbar
gemacht werden können. 3 Dies gilt auch für die Befugnisse der Finanzbehörde
nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3
des Umsatzsteuergesetzes. 4 Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß.

1) § 146 Abs. 2b Satz 2 Nr. 3 neu gef. mWv 29.12.2020 durch G v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096).
2) § 146 früherer Abs. 2b eingef. durch G v. 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794); bish. Abs. 2b wird

Abs. 2c und geänd. mWv 29.12.2020 durch G v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096); geänd. mWv 1.1.2023
und mWv 1.1.2025 durch G v. 20.12.2022 (BGBl. I S. 2730); zur Anwendung siehe Art. 97 § 37
Abs. 1 und 4 EGAO (Nr. 4).

3) Zur Anwendung von § 146 Abs. 5 siehe Art. 97 § 19b EGAO (Nr. 4) Abs. 1; Abs. 5 Satz 3 geänd.
mWv 29.12.2020 durch G v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096).

Abgabenordnung § 146 AO 1
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A
O (6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unternehmer

Bücher und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind,
führt, ohne hierzu verpflichtet zu sein.

§ 146a1) Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeich-
nungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme; Verordnungs-
ermächtigung. (1) 1 Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder ande-
re Vorgänge mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst, hat
ein elektronisches Aufzeichnungssystem zu verwenden, das jeden aufzeich-
nungspflichtigen Geschäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig,
richtig, zeitgerecht und geordnet aufzeichnet. 2 Das elektronische Aufzeich-
nungssystem und die digitalen Aufzeichnungen nach Satz 1 sind durch eine
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. 3 Diese zertifizierte
technische Sicherheitseinrichtung muss aus einem Sicherheitsmodul, einem
Speichermedium und einer einheitlichen digitalen Schnittstelle bestehen. 4 Die
digitalen Aufzeichnungen sind auf dem Speichermedium zu sichern und für
Nachschauen sowie Außenprüfungen durch elektronische Aufbewahrung ver-
fügbar zu halten. 5 Es ist verboten, innerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes solche elektronischen Aufzeichnungssysteme, Software für elektronische
Aufzeichnungssysteme und zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen,
die den in den Sätzen 1 bis 3 beschriebenen Anforderungen nicht entsprechen,
zur Verwendung im Sinne der Sätze 1 bis 3 gewerbsmäßig zu bewerben oder
gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen.

(2) 1 Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 erfasst, hat dem an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten in unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall unbeschadet anderer ge-
setzlicher Vorschriften einen Beleg über den Geschäftsvorfall auszustellen und
dem an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten zur Verfügung zu stellen (Beleg-
ausgabepflicht). 2 Bei Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten
Personen können die Finanzbehörden nach § 148 aus Zumutbarkeitsgründen
nach pflichtgemäßem Ermessen von einer Belegausgabepflicht nach Satz 1
befreien. 3 Die Befreiung kann widerrufen werden.

(3)2) 1 Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung3) mit Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates und im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Folgendes zu bestim-
men:
1. die elektronischen Aufzeichnungssysteme, die über eine zertifizierte tech-

nische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen, und
2. die Anforderungen an

a) das Sicherheitsmodul,
b) das Speichermedium,
c) die einheitliche digitale Schnittstelle,
d) die elektronische Aufbewahrung der Aufzeichnungen,

1) § 146a eingef. durch G v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3152); zur Anwendung ab 1.1.2020 siehe Art. 97
§ 30 Abs. 1 und 3 EGAO (Nr. 4).

2) § 146a Abs. 3 Satz 1 geänd. mWv 27.6.2020 durch VO v. 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328).
3) Siehe die Kassensicherungsverordnung v. 26.9.2017 (BGBl. I S. 3515), geänd. durch VO v. 30.7.

2021 (BGBl. I S. 3295).

1 AO § 146a Abgabenordnung
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A
Oe) die Protokollierung von digitalen Grundaufzeichnungen zur Sicherstel-

lung der Integrität und Authentizität sowie der Vollständigkeit der elektro-
nischen Aufzeichnung,

f) den Beleg und
g) die Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtung.

2 Die Erfüllung der Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c ist
durch eine Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informations-
technik nachzuweisen, die fortlaufend aufrechtzuerhalten ist. 3 Das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik kann mit der Festlegung von An-
forderungen an die technische Sicherheitseinrichtung im Sinne des Satzes 1
Nummer 2 Buchstabe a bis c beauftragt werden. 4 Die Rechtsverordnung nach
Satz 1 ist dem Bundestag zuzuleiten. 5 Die Zuleitung erfolgt vor der Zuleitung
an den Bundesrat. 6 Der Bundestag kann der Rechtsverordnung durch Be-
schluss zustimmen oder sie durch Beschluss ablehnen. 7 Der Beschluss des
Bundestages wird dem Bundesministerium der Finanzen zugeleitet. 8 Hat sich
der Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit Eingang der Rechts-
verordnung nicht mit ihr befasst, so gilt die Zustimmung nach Satz 1 als erteilt
und die Rechtsverordnung wird dem Bundesrat zugeleitet.

(4) 1 Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge
mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems im Sinne des Absatzes 1
erfasst, hat dem nach den §§ 18 bis 20 zuständigen Finanzamt nach amtlich
vorgeschriebenen Vordruck mitzuteilen:
1. Name des Steuerpflichtigen,
2. Steuernummer des Steuerpflichtigen,
3. Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung,
4. Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems,
5. Anzahl der verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme,
6. Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems,
7. Datum der Anschaffung des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssys-

tems,
8. Datum der Außerbetriebnahme des verwendeten elektronischen Aufzeich-

nungssystems.
2 Die Mitteilung nach Satz 1 ist innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder
Außerbetriebnahme des elektronischen Aufzeichnungssystems zu erstatten.

§ 146b1) Kassen-Nachschau. (1) 1 Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausga-
ben können die damit betrauten Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorherige
Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung, während der üblichen Ge-
schäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume von
Steuerpflichtigen betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteue-
rung erheblich sein können (Kassen-Nachschau). 2 Der Kassen-Nachschau un-
terliegt auch die Prüfung des ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen

1) § 146b eingef. durch G v. 22.12.2016 (BGBl. I S. 3152); zur Anwendung siehe Art. 97 § 30 Abs. 2
EGAO (Nr. 4).
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A
O Aufzeichnungssystems nach § 146a Absatz 1.1) 3 Wohnräume dürfen gegen den

Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung betreten werden. 4 Das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(2) 1 Die von der Kassen-Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen haben
dem mit der Kassen-Nachschau betrauten Amtsträger auf Verlangen Aufzeich-
nungen, Bücher sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Orga-
nisationsunterlagen über die der Kassen-Nachschau unterliegenden Sachverhal-
te und Zeiträume vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Fest-
stellung der Erheblichkeit nach Absatz 1 geboten ist. 2 Liegen die in Satz 1
genannten Aufzeichnungen oder Bücher in elektronischer Form vor, ist der
Amtsträger berechtigt, diese einzusehen, die Übermittlung von Daten über die
einheitliche digitale Schnittstelle zu verlangen oder zu verlangen, dass Buchun-
gen und Aufzeichnungen auf einem maschinell auswertbaren Datenträger nach
den Vorgaben der einheitlichen digitalen Schnittstelle zur Verfügung gestellt
werden.2) 3 Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.

(3) 1 Wenn die bei der Kassen-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu
Anlass geben, kann ohne vorherige Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung
nach § 193 übergegangen werden. 2 Auf den Übergang zur Außenprüfung wird
schriftlich hingewiesen.

§ 1473) Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen.
(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren:

1. Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte,
die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Ar-
beitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,

2. die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe,
3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe,
4. Buchungsbelege,
4a.4) Unterlagen nach Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 163 des Zollkodex der

Union,
5. sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.

(2)5) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz und der Un-
terlagen nach Absatz 1 Nummer 4a, sofern es sich bei letztgenannten Unterla-
gen um amtliche Urkunden oder handschriftlich zu unterschreibende nicht
förmliche Präferenznachweise handelt, können die in Absatz 1 aufgeführten
Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Daten-
trägern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die
Daten

1) Zur Anwendung von § 146b Abs. 1 Satz 2 ab 1.1.2020 siehe Art. 97 § 30 Abs. 2 Satz 3 EGAO
(Nr. 4).

2) Vgl. hierzu Art. 97 § 30 Abs. 2 Satz 2 EGAO (Nr. 4).
3) Zur erstmaligen Anwendung von § 147 siehe Art. 97 § 19a und § 19b Abs. 1 EGAO (Nr. 4).
4) § 147 Abs. 1 Nr. 4a neu gef. mWv 1.5.2016 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2417).
5) § 147 Abs. 2 geänd. durch G v. 15.12.2003 (BGBl. I S. 2645); geänd. mWv 1.5.2016 durch G v.

22.12.2014 (BGBl. I S. 2417).
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